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Kreis Lippe 
 
230 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Frau Tanta Gerebenes 
 
Gegen  
Frau Tanta Gerebenes 
zuletzt wohnhaft: 
Adlerstr. 45 
44137 Dortmund, 
 
wird hiermit unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-11-
103/15-B ein Bußgeldbescheid erlassen. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 06.05.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
 
 
 
231 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Frau Tanta Gerebenes 
 
Gegen  
Frau Tanta Gerebenes  
zuletzt wohnhaft: 
Adlerstr. 45 
44137 Dortmund, 
 
wird hiermit unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-11-
103/15-V eine Ordnungsverfügung erlassen. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
 
 
 
 

 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 06.05.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
 
 
 
232 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Imre-Ianos Rafi 
 
Gegen  
Herrn Imre-Ianos Rafi  
zuletzt wohnhaft: 
Adlerstr. 45 
44137 Dortmund, 
 
wird hiermit unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-11-
102/15-B ein Bußgeldbescheid erlassen. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 06.05.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
 
 
 
233 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Imre-Ianos Rafi 
 
Gegen  
Herrn Imre-Ianos Rafi  
zuletzt wohnhaft: 
Adlerstr. 45 
44137 Dortmund, 
 
wird hiermit unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-11-
102/15-V eine Ordnungsverfügung erlassen. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
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Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 06.05.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
 
 
 
234 Trägerwechsel von Kindertagesstätten 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Kreises Lippe hat in seiner 
Sitzung am 09. März 2016 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Dem Wechsel der Trägerschaft der Kindertageseinrich-
tung St. Joseph der kath. Kirchengemeinde Schwalenberg, 
Mittlere Str. 22, 32676 Lügde, in die Trägerschaft der 
„Kath. Kindertageseinrichtungen Minden-Ravensberg-Lippe 
gem. GmbH in Bielefeld“ mit Wirkung zum 01. August 2016 
wird zugestimmt.“ 
 
Das Landesjugendamt Münster hat dem o. a. Trägerwech-
sel mit Schreiben vom 29.04.2016 zugestimmt. 
 
Vorstehender Trägerwechsel der o. a. Einrichtung wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, den 09. Mai 2016 
 
Kreis Lippe - Der Landrat 
5 Jugend, Familie, Soziales und Gesundheit  
Im Auftrag 
 
 
Gez. Vathke 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
 
 
 
235 Festsetzung einer Ortsdurchfahrt im Zuge der 

Kreisstraße 64, Abschnitt 2 in Lügde 
 
Hiermit setze ich im Einvernehmen mit der Stadt Lügde 
und der Bezirksregierung Detmold gem. § 5 (3) Straßen- 
und Wegegesetz NW die Ortsdurchfahrt im Zuge der K 
64,2 wie folgt  fest: 
 
Neue Ortsdurchfahrt: 

K 64,2 
von NK 4021 012 C nach NK 4021 022 B 
von Station 0,000 bis Station 0,174 

 
 
 

 
Die Voraussetzungen des § 5 (1) Straßen- und Wegege-
setz NW liegen vor. 
 
Belehrung über den Rechtsbehelf 
 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Verwaltungsgericht in 
32432 Minden, Königswall 8, einzulegen. 
Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Be-
vollmächtigten versäumt werden, so würde dessen Ver-
schulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Detmold, den  09.05.2016  
 
 
Huneke 
Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
 
 
 
236 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung des Kreises Lippe für das 
Haushaltsjahr 2016 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
237 127. Änderung des Flächennutzungsplanes 

(FNP) der Stadt Bad Salzuflen für den Bereich 
„Südlich Alte Landstraße“, Ortsteil Retzen - 
Genehmigung und Wirksamwerden 

 
Die vom Rat der Stadt Bad Salzuflen am 02.03.2016 be-
schlossene 127. Änderung des FNP für den Bereich „Süd-
lich Alte Landstraße“, Ortsteil Retzen, ist der Bezirksregie-
rung Detmold am 14.03.2016 gemäß § 6 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) zur Genehmigung vorgelegt worden. 
Die Bezirksregierung Detmold hat mit Verfügung vom 
29.04.2016,  
Az 35.21.10-502/S.260  die 127. Änderung des FNP ge-
nehmigt.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wird die Genehmigung der Be-
zirksregierung Detmold vom 29.04.2016 hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 127. Änderung des 
FNP in Kraft. 
 
Lage und Umfang der Änderung sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Planausschnitt ersichtlich. 
 
Die genehmigte 127. Änderung des FNP wird mit der Be-
gründung, dem Umweltbericht und der zusammenfassen-
den Erklärung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB im Fachdienst 
Stadtplanung und Umwelt im Rathaus der Stadt Bad 
Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 19, 6. Obergeschoss, 
Zimmer 6.2 während der allgemeinen Dienststunden auf 
Dauer zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den 
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 

Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 BauGB 
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und 
 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,  

 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit der Inkraftsetzung des Flächennutzungspla-
nes schriftlich gegenüber der Stadt Bad Salzuflen gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 

 
2. Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW kann die Verletzung von 

Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung gegen einen Flächennutzungsplan nach Ablauf 
eines Jahres seit seiner Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,  

 
b) der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Bad Salzuflen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Stadt Bad Salzuflen, den   13.05.2016   
Der Bürgermeister 
 
 
Thomas 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
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238 128. Änderung des Flächennutzungsplanes 

(FNP) der Stadt Bad Salzuflen für den Bereich 
„Gewerbegebiet Meerbrede“, Ortsteil Biemsen-
Ahmsen - Genehmigung und Wirksamwerden 

 
Die vom Rat der Stadt Bad Salzuflen am 02.03.2016 be-
schlossene 128. Änderung des FNP für den Bereich „Ge-
werbegebiet Meerbrede“, Ortsteil Biemsen-Ahmsen, ist der 
Bezirksregierung Detmold am 14.03.2016 gemäß § 6 Abs. 
1 Baugesetzbuch (BauGB) zur Genehmigung vorgelegt 
worden. Die Bezirksregierung Detmold hat mit Verfügung 
vom 29.04.2016,  
Az. 35.21.10-502/S.261  die 128. Änderung des FNP ge-
nehmigt.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wird die Genehmigung der Be-
zirksregierung Detmold vom 29.04.2016 hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 128. Änderung des 
FNP in Kraft. 
 
Lage und Umfang der Änderung sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Planausschnitt ersichtlich. 
 
Die genehmigte 128. Änderung des FNP wird mit der Be-
gründung, dem Umweltbericht und der zusammenfassen-
den Erklärung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB im Fachdienst 
Stadtplanung und Umwelt im Rathaus der Stadt Bad 
Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 19, 6. Obergeschoss, 
Zimmer 6.2 während der allgemeinen Dienststunden auf 
Dauer zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den 
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 

Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 BauGB 
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und 
 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,  

 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit der Inkraftsetzung des Flächennutzungspla-
nes schriftlich gegenüber der Stadt Bad Salzuflen gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 

 
2. Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW kann die Verletzung von 

Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung gegen einen Flächennutzungsplan nach Ablauf 
eines Jahres seit seiner Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
 
 
 
 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,  

 
b) der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekanntgemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Bad Salzuflen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Stadt Bad Salzuflen, den     13.05.2016     
Der Bürgermeister 
 
 
Thomas 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
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Stadt Detmold 
 
239 Auflassung von Grabstätten auf den Friedhö-

fen der Stadt Detmold 
 
1) Grabstätten mit abgelaufener Nutzungszeit: 
 
Alter Friedhof Blomberger Straße 
Abt. A, Nr. 558/559               Anna, Gertrud und Ernst Wet-
te 
Abt. B, Nr. 309                            Martha und Luise Bierhake 
Abt. D, Nr. 303 B                                        Horst Brinkmann 
Abt. D, Nr. 384          Herbert Melde, Margarete Schlemmer 
Abt. G, Nr. 233/234            Marie, Edith und Heinrich Thiele 
Abt. H, Nr. 304         Gertrud Obgörtel und Richard Küppers 
 
Friedhof Berlebeck 
Abt. A – U, Nr. 41 A-D                       Lina und Friedrich Rolf 
 
Friedhof Klüt 
Abt. C – U, Nr. 5 A-D                            Heinert und Benzner 
 
Waldfriedhof Kupferberg 
Abt. C, Nr. 133 A-B              Gertrude und Hans Strath-
mann 
Abt. H, Nr. 897                                                 Edith Allehoff 
 
Friedhof Hiddesen 
Abt. C – U, Nr. 183 A-D                          Heinrich Sielemann 
Abt. C, Nr. 489                Elisabeth und Heinrich Gausmann 
 
Friedhof Heidenoldendorf 
Abt. A, Nr. 132 A-B                                 Reinhard Schierlau 
 
Sofern nicht ein dazu Berechtigter bis zum 20.06.2016 den 
Antrag auf Verlängerung der Nutzungszeit bei der  
Friedhofsverwaltung der Stadt Detmold, Georgstraße 10, 
32756 Detmold stellt, werden die Grabstätten von Amts 
wegen abgeräumt und eingeebnet.  
 
 
2) Ungepflegte Grabstätten oder keine Angehörige: 
 
Alter Friedhof 
Abt. A, Nr. 15/16                  Margaretha und Herbert Rösch 
Abt. A, Nr. 522/524           Helene, Doris, Hermann Schmidt 
 
Friedhof Diestelbruch 
Abt. E, Nr. 26/27                                  Selma und Max Vogt 
Abt. E, Nr. 59/60                  Heinrich Sisenop, Peter Berger 
Abt. C – U, Nr. 14 A-D                                          Erich Vogt 
 
Friedhof Spork-Eichholz 
Abt. I – 2, Nr. 8                                                    Ellen Dette 
Abt. K, Nr. 42/43                                 Michael Schultz-Seitz 
 
Waldfriedhof Kupferberg 
Abt. C – 17, Nr. 38                                      Cäcilia Jungkind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sofern diese Grabstätten nicht bis zum 20.06.2016 in  
ordnungsgemäßen Zustand gebracht sind, werden die Nut-
zungsrechte entzogen und die Gräber zu Lasten der Pfle-
geverpflichteten eingeebnet. 
 
Die auf den Grabstätten befindlichen Grabsteine, Grab-
schmuck und sonstiges Grabzubehör müssen bis zum 
20.06.2016 abgeräumt sein, andernfalls gehen diese  
Gegenstände entschädigungslos in das Eigentum der Stadt 
Detmold über. 
 
Detmold, 11. Mai 2016 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
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Gemeinde Extertal 
 
240 Aufforderung zur Anmeldung unbekannter 

Rechte in der Flurbereinigung Aerzen 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Amt für regionale Landesent-
wicklung Leine-Weser 
Bahnhofsplatz 2-4, 31134 Hil-
desheim 

 
 
 
Hildesheim, 17.05.2016 
Tel.: (05121) 9129-839  

Az.: Herten - 611 Aerzen   011/3 
- 16/16 

 

 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte in 

der Flurbereinigung Aerzen 
In dem Flurbereinigungsverfahren Aerzen, Landkreis Ha-
meln-Pyrmont 372, wurden durch Anordnungen zur Ände-
rung des Flurbereinigungsgebiets folgende Flurstücke zu-
gezogen: 

Gemeinde 
Gemar-
kung 

Flur Flurstücke 

Flecken 
Aerzen 

Aerzen 2 7, 9/1 

Flecken 
Aerzen 

Aerzen 5 306/2, 306/3, 306/4 

Flecken 
Aerzen 

Aerzen 7 20/24, 24/31 

Flecken 
Aerzen 

Aerzen 10 
24/1, 26/1, 27/2, 36/6, 
39/1 

Flecken 
Aerzen 

Königsförde 2 119/2 

Flecken 
Aerzen 

Reher 5 101/2 

Flecken 
Aerzen 

Selxen 2 

7, 12, 13, 14, 16, 2/1, 
4/1, 10/1, 11/1, 65/3, 
111/1, 112/1, 115/2, 
124/6, 124/8, 129/1, 
237/19, 279/3, 280/5, 
281/6, 338/4, 339/4, 
340/4, 341/4, 353/4, 
361/134 

Stadt Ha-
meln 

Rohrsen 2 26/5 

Stadt Ha-
meln 

Rohrsen 3 188/3 

Stadt Ha-
meln 

Afferde 2 2, 3/2, 236/1 

Stadt Ha-
meln 

Afferde 3 
9/8, 9/12, 37/4, 38/1, 
57/3, 78, 228/58, 
229/57 

Stadt Ha-
meln 

Afferde 4 15/2 

Hiermit werden die Inhaber von Rechten an diesen Flurstü-
cken, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber 
zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen 
aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von drei Monaten - ge-
rechnet vom ersten Tage dieser Bekanntmachung - anzu-
melden bei dem  
 

Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, 
Bahnhofsplatz 2-4, 31134 Hildesheim. 

 
Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes für regionale 
Landesentwicklung innerhalb einer von diesem zu setzen-
den weiteren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf 
der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.  

 
Werden Rechte erst nach Ablauf der vorgezeichneten Frist 
angemeldet oder nachgewiesen, so kann das Amt für regi-
onale Landesentwicklung die bisherigen Verhandlungen 
und Festsetzungen gelten lassen. Der Rechtsinhaber muss 
die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Frist-
ablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, 
dem gegenüber die Frist in Lauf gesetzt worden ist (§§ 10, 
14 und 15 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I 
S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes 
vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794). 
 
Im Auftrage 
 
 
Herten 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
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für die Gemeinde Extertal;  
 
 Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit ge-

mäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 
 Beschluss des Ausschusses für Bauen, Pla-

nen und Gemeindeentwicklung über das Ver-
fahren der förmlichen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der Ausschuss für Bauen, Planen und Gemeindeentwick-
lung hat in seiner Sitzung am         03. Mai 2016 den Be-
schluss gefasst, die Bürgermeisterin zu beauftragen, über 
den Entwurf der Neuaufstellung des Flächennutzungspla-
nes das Verfahren der förmlichen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Drucksache 2013/85 3. 
Ergänzung) durchzuführen. Die Unterlagen stehen der Öf-
fentlichkeit im Ratsinformationssystem der Gemeinde Ex-
tertal im Internet zur Verfügung (www.extertal.de, Bür-
ger/Info, Ratsarbeit, Sitzungen, Ausschuss Bauen, Planen 
und Gemeindeentwicklung, 03.05.2016 Hinweis: Aufgrund 
von Beschlüssen des Ausschusses für Bauen, Planen und 
Gemeindeentwicklung weichen die tatsächlich zur Ausle-
gung bestimmten Planunterlagen hiervon ab.) 
 
Beschluss des Rates über die Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplanes und Rechtsfolgen: 
 
Den Beschluss zur Neuaufstellung des Flächennutzungs-
planes hat der Rat in seiner Sitzung am 16.10.2013 gefasst 
(Drucksache 2013/85 2. Ergänzung). Die Unterlagen ste-
hen der Öffentlichkeit im Ratsinformationssystem der Ge-
meinde Extertal im Internet zur Verfügung 
(www.extertal.de, Bürger/Info, Ratsarbeit, Sitzungen, Rat 
16.10.2013) 
  
Der Beschluss ist am 30.12.2013 im Kreisblatt – Amtsblatt 
des Kreises Lippe ortsüblich bekanntgemacht worden. Es 
wird ausdrücklich auf die hiermit verbundenen Rechtsfol-
gen hingewiesen. Die Unterlagen stehen der Öffentlichkeit 
auf den Internetseiten des Kreises Lippe (www.lippe.de, 
Eingabe Suchmaske „Kreisblatt“, Kreisblatt 2013, Ausgabe 
30.12.2013) zur Verfügung. 
 
Was ist ein Flächennutzungsplan?  
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Der Flächennutzungsplan ist das wichtigste Instrument der 
städtebaulichen Planung der Gemeinde Extertal. Der Flä-
chennutzungsplan umfasst das gesamte Gemeindegebiet 
und stellt die angestrebte Art der Nutzung von Grundstü-
cken für einen langfristigen Zeitraum (in der Regel für 15 
Jahre) in generalisierter Form dar. Grundlagen sind die vo-
raussehbaren Bedürfnisse und die städtebaulichen Zielvor-
stellungen der Gemeinde Extertal. Der Plan konzentriert 
sich auf die Grundzüge der Planung und lässt damit Raum 
für deren Konkretisierung auf den nachgeordneten Pla-
nungsebenen, mit den daraus zu entwickelnden Bebau-
ungsplänen. 
 
Die Gemeinde Extertal hat die Pflicht den Flächennut-
zungsplan an die übergeordneten Ziele der Landesplanung 
und Raumordnung anzupassen. Nach dem Abschluss des 
Aufstellungsverfahrens erfolgt eine Rechtsprüfung und Ge-
nehmigung des Flächennutzungsplanes durch die Bezirks-
regierung Detmold. 
 
Was stellt der Flächennutzungsplan dar?  
 
Im Flächennutzungsplan wird  eine kartografische Plandar-
stellung des gesamten Gemeindegebietes mit den beste-
henden und für die Zukunft erwünschten Flächennutzun-
gen vorgenommen.  
 
Dargestellt werden im Flächennutzungsplan bei-
spielsweise: 
 

• Flächen, die zur Bebauung vorgesehen sind, unter-
gliedert nach Nutzungsarten: 
Wohnbauflächen (W), gemischte Gebiete (M), ge-
werbliche Bauflächen (G), Sonderbauflächen (S) 

• Flächen für Versorgungsanlagen und Gemeinbe-
darfseinrichtungen  

• überörtliche Verkehrsflächen 
• Grünflächen   
• Wasserflächen  
• Landwirtschaftliche Flächen und Wald  
• Flächen für Nutzungsbeschränkungen  
• Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und zur 

Gewinnung von Bodenschätzen 
• Windenergievorrangflächen  im Sinne von Konzent-

rationsflächen 
• Flächen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und 

Landschaft  
• Der Plan enthält zudem Hinweise, Kennzeichnun-

gen und nachrichtliche Übernahmen.  
 
Die Darstellung erfolgt durch Farben, Symbole und Schrift. 
Dem Flächennutzungsplan ist eine Begründung beizufü-
gen. 
 
Wer ist an der Aufstellung des FNP beteiligt?  
 
Das Baugesetzbuch gibt verbindlich vor, dass die Öffent-
lichkeit (Bürger) möglichst frühzeitig über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung zu unterrichten sind. Ihnen 
ist Gelegenheit zu geben, sich zur Planung zu äußern und 
Änderungsvorschläge einzureichen. Die eingereichten Stel-
lungnahmen sind mit anderen Interessen abzuwägen.  
 
Das Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit bei der Auf-
stellung eines Flächennutzungsplanes wird über zwei „Stu-
fen“ vorgenommen:  
 

 
Stufe 1 - frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 
1 BauGB): 
 
Im Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, 
werden die Bürgerinnen und Bürgern über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung, eventuelle Planungsalter-
nativen und die voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung informiert. Hierzu findet in der Regel ein öffentlicher 
Unterrichtungstermin statt, in der die Planung (Vorentwurf) 
vorgestellt und erörtert wird. Die Planungsunterlagen wer-
den öffentlich ausgelegt und jedermann hat die Möglichkeit, 
Hinweise,  Anregungen oder Bedenken (zusammenfas-
send als „Stellungnahmen“ bezeichnet) vorzubringen, die 
dann für das weitere Planverfahren ausgewertet werden.  
 
Das Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit ist abgeschlossen. 
 
Stufe 2 – förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 
2 BauGB): 
 
Im Verfahren der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit 
(Auslegung) wird der Entwurf des Flächennutzungsplanes 
einschließlich Begründung und Umweltbericht für die Dauer 
eines Monats öffentlich ausgelegt. Während der Ausle-
gungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden. 
Diese werden in die abschließende Abwägung der öffentli-
chen und privaten Belange gegeneinander und untereinan-
der einbezogen. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können unberücksichtigt bleiben.  
 
Ergänzend zur Beteiligung der Öffentlichkeit sind Behörden 
und sonstige Träger öffentlicher Belange zur Abgabe von 
Stellungnahmen zur Planung aufzufordern.  
 
Planvorbehalt für Vorhaben im Außenbereich 
 
Eine besondere Bedeutung kommt dem Flächennutzungs-
plan bei der Steuerung der Zulässigkeit von bestimmten 
Vorhaben im Außenbereich insbesondere Windkraftanla-
gen zu. Diese Vorhaben sind gemäß § 35 (3) Satz 3 Bau-
gesetzbuch im Außenbereich grundsätzlich zulässig, ihnen 
stehen jedoch in der Regel öffentliche Belange entgegen, 
soweit hierfür durch Darstellungen im Flächennutzungsplan 
(oder als Ziele der Raumordnung) eine Ausweisung an an-
derer Stelle erfolgt ist. 
 
Dieser sogenannte Planvorbehalt bedeutet konkret, wenn 
im Flächennutzungsplan Flächen für Windkraftanlagen 
(„Konzentrationszonen“) dargestellt sind, ist die Errichtung 
von Windkraftanlagen im übrigen Geltungsbereich des Flä-
chennutzungsplanes, d.h. im übrigen Gemeindegebiet nicht 
zulässig. Grundlage dieser Darstellung muss eine nach-
vollziehbare und begründete planerische Konzeption sein. 
 
Die Gemeinde Extertal macht ausdrücklich bei der Neuauf-
stellung des Flächennutzungs-planes von der o.g. Steue-
rungsmöglichkeit Gebrauch.  
 
Der Rat  hat in diesem Zusammenhang in seiner Sitzung 
am 16.10.2013 folgende Beschlüsse gefasst (Drucksache) 
2013/85 1. Ergänzung): 
 
1. Das Ergebnis der „Landschaftspflegerischen Untersu-

chung zur Ausweisung von Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen“ wird zustimmend zur Kenntnis 
genommen.  
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2. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, das o.g. Gutachten 

beim Verfahren der Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplanes zur Anwendung zu bringen.  

 
3. Der Bürgermeister wird beauftragt, zur Untersetzung 

der „weichen Tabuzonen“ weitere vertiefende Gutach-
ten, insbesondere avifaunistische Gutachten, in Auftrag 
zu geben.  

 
Der Entwurf der Neuaufstellung des Flächennutzungspla-
nes bestehend aus der Planfassung und der der Planfas-
sung beizufügenden Begründung und dem Umweltbericht 
sowie den Sondergutachten liegen  
 

im Verfahren der förmlichen Beteiligung der Öffent-
lichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) 

 
in der Zeit vom  
 

13. Juni 2016 bis einschließlich 22. Juli 2016 
 
im Rathaus  der Gemeinde Extertal, Fachbereich „Pla-
nen und Bauen“, Mittelstraße 36, 32699 Extertal, 2. 
Obergeschoss, Raum 208, zu folgenden Zeiten zur Ein-
sichtnahme öffentlich aus: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  
08:00 Uhr – 12:30 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag     
08:00 Uhr – 12:30 Uhr und 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Während der o.g. Auslegungsfrist können von Stellung-
nahmen zum Entwurf der Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplanes schriftlich abgegeben oder zu Niederschrift 
vorgetragen werden. 
 
Im Zusammenhang des Verfahrens der förmlichen Beteili-
gung der Öffentlichkeit über den Entwurf des Flächennut-
zungsplanes wird eine  
 

Bürgerversammlung 
am 23.06. 2016 um 18.00 Uhr 

 
im Rathaus  der Gemeinde Extertal, Bürgersaal, Mittel-
straße 36, 32699 Extertal, Erdgeschoss 
 
durchgeführt. 
 
Die Unterlagen der förmlichen Beteiligungsverfahren ste-
hen der Öffentlichkeit im Ratsinformationssystem der Ge-
meinde Extertal im Internet zur Verfügung 
(www.extertal.de, Bürger/Info, Ratsarbeit, Sitzungen, Bür-
ger / Info, Bauleitplanung) 
 
Folgende der Gemeinde bereits vorliegende umweltbe-
zogene Stellungnahmen / Materialien werden gemäß § 
3 Abs. 2 Satz 1 BauGB mit ausgelegt: 
 
Bezeichnung: 
 
„Umweltbericht als Bestandteil der Begründung zum 
Flächennutzungsplan“ 
 
 
 
 
 

 
Kurzbeschreibung: 
 
Der Umweltbericht ist das zentrale Dokument, dem die Öf-
fentlichkeit und die Behörden sowie die sonstigen Träger 
öffentlicher Belange entnehmen können, wie die Gemeinde 
die Umweltprüfung durchgeführt hat. Daher muss er Dritten 
die Beurteilung ermöglichen, ob und in welchem Umfang 
sie von den Umweltauswirkungen der getroffenen Darstel-
lungen eines Flächennutzungsplanes betroffen sein kön-
nen. 
 
Zur Ermittlung von voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen werden in der Umweltprüfung die in § 2 
UVPG genannte Schutzgüter untersucht: 
 
Schutzgut Mensch, Schutzgut Tiere und Pflanzen, Schutz-
gut Boden, Schutzgut Wasser, Schutzgut Klima, Schutzgut 
Luft,  Schutzgut Landschaft,  Schutzgut Kultur und sonstige 
Sachgüter, Wechselwirkungen 
 
Bezeichnung: 
 
Sondergutachten: „Steuerung der Nutzung der Wind-
energie auf dem Gebiet der Gemeinde Extertal“ / 
„Avifaunistisches Gutachten“ 
 
Kurzbeschreibung: 
 
In diesen Gutachten wird dargelegt, wie die Gemeinde Ex-
tertal die im Flächennutzungsplan dargestellten „Sonder-
gebiete zur Nutzung der Windenergie auf dem Gebiet der 
Gemeinde Extertal“ im Sinne von Konzentrationszonen, mit 
denen die Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB herbeigeführt werden soll, herleitet. 
 
Gegenstand des in Rede stehenden Sondergutachtens ist 
ein „avifaunistisches Fachgutachten“. (Avifauna: Die „Vo-
gelwelt“ betreffend) im Sinne eines „Untergutachtens. 
 
Bezeichnung: 
 
„Landschaftsplan Nr. 5 des Kreises Lippe („Land-
schaftsplan Extertal“)“ 
 
Kurzbeschreibung: 
 
Die Landschaftsplanung definiert die sogenannten "Erfor-
dernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftsplanung" sowohl 
textlich/inhaltlich als auch kartographisch/räumlich. Sie ist 
dreistufig aufgebaut. 1. Stufe: Landesweit wird in Nord-
rhein-Westfalen ein Landschaftsprogramm aufgestellt, das 
in seinen Aussagen und seiner Großräumigkeit entspre-
chend abstrakt abgefasst ist. 2. Stufe: Konkreter, weil für 
die einzelnen Regierungsbezirke geltend, sind die Regio-
nalpläne in ihrer Funktion als Landschaftsrahmenpläne, zu 
benennen. 3. Stufe: Die Kreise und die kreisfreien Städte 
schließlich stellen für ihr Kreis- bzw. Stadtgebiet Land-
schaftspläne auf, wobei diese jeweils den gesamten Be-
reich der Gebietskörperschaft erfassen können (üblich in 
den meisten kreisfreien Städten) oder jeweils für Teilräume 
aufgestellt werden (üblich in den meisten Kreisen). 
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Der Geltungsbereich des Landschaftsplanes erstreckt sich 
auf den (gesamten) baulichen Außenbereich im Sinne des 
Bauplanungsrechts (§ 35 Baugesetzbuch), also auf alle 
Flächen, die weder innerhalb des räumlichen Geltungsbe-
reichs eines Bebauungsplanes noch innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile gemäß § 34 BauBG lie-
gen. Als naturschutzfachliche Grundlage erarbeitet das 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen in Recklinghausen einen "Fachbeitrag 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zur Land-
schaftsplanung". Darauf aufbauend beinhaltet der Land-
schaftsplan: 
 
a.) 
die Darstellung von Entwicklungszielen für die Landschaft, 
 
b.) 
 die Festsetzung besonders geschützter Teile von Natur 
und Landschaft, nämlich 
 

• Naturschutzgebiete (Flächenkategorie mit Schwer-
punkt auf Arten- und Biotopschutz), 

• Landschaftsschutzgebiete (Flächenkategorie mit 
Schwerpunkt auf Kulturlandschaftsschutz und Erho-
lung), 

• Naturdenkmale (Objektkategorie/Einzelelemente ) 
und 

• geschützte Landschaftsbestandteile (Objektkatego-
rie /Strukturelemente). 

 
c.) 
die Kennzeichnung der Bestandteile des Biotopverbunds, 
 
d.) 
besondere Festsetzungen für die forstwirtschaftliche Nut-
zung (nur in Naturschutzgebieten und geschützten Land-
schaftsbestandteilen und nur im Einvernehmen mit der un-
teren Forstbehörde) und 
 
e.) 
die Festsetzung von Entwicklungs-, Pflege- und Erschlie-
ßungsmaßnahmen. 
Der Landschaftsplan besteht aus Text, Karte und Erläute-
rungen.  
 
Bezeichnung: 
 
„Bebauungsplanaufstellungsverfahren / Änderungen 
des Flächennutzungsplanes der vergangenen fünf Jah-
re mit Rechtskraft:“ 
 
Kurzbeschreibung: 
 

a) Bebauungsplan Nr. 09/02 der Gemeinde Extertal, 
OT Nalhof, für das Gebiet „Brakenberg“ / 44. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfah-
ren (Satzungsbeschluss / Feststellungsbeschluss 
am 21. April 2016 – Genehmigung Änderung bei der 
Bezirksregierung Detmold beantragt) 

 
b) Bebauungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Extertal, 

OT Laßbruch, für das Gebiet „Biogasanlage Kö-
nigsgrund“ / 43. Änderung des Flächennutzungs-
planes im Parallelverfahren (Rechtkraft seit 
10.12.2015) 

 
 
 

 
c) Bebauungsplan Nr. 01/08 der Gemeinde Extertal, 

OT Almena, für das Gebiet „Fütig“ (Rechtskraft seit 
15.11.2013) 

 
d) Bebauungsplan Nr. 03/15 der Gemeinde Extertal, 

OT Bösingfeld, für das Gebiet „Rintelnsche Trift / 
Trotzenburg“ (Rechtskraft seit 12.11.2012) 

 
e) Bebauungsplan Nr. 01/07 der Gemeinde Extertal, 

OT Almena, für das Gebiet „Gewerbegebiet Almena 
I“ / 39. Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Parallelverfahren (Rechtskraft seit 11.06.2012) 

 
f) Bebauungsplan Nr. 03/14 der Gemeinde Extertal, 

OT Bösingfeld, für das Gebiet „Raiffeisenmarkt“ 
(Rechtskraft seit 10.11.2011) 

 
g) Bebauungsplan Nr. 02/12 der Gemeinde Exter-

tal,OT Asmissen, für das Gebiet „Nördlich der 
Sternberger Straße“ / 38. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes im Parallelverfahren (Rechtkraft 
10.03.2011) 

 
Anmerkung:  
Die Bebauungspläne sind hinsichtlich ihrer umwelt-
relevanten Aussagen ausgewertet und die Darstel-
lungen des Flächennutzungsplanes eingearbeitet 
worden. 

 
Bezeichnung: 
 
„Bebauungsplanaufstellungsverfahren / Änderungen 
des Flächennutzungsplanes der vergangenen fünf Jah-
re ohne Rechtskraft:“ 
 
Kurzbeschreibung: 
 

a) Bebauungsplan Nr. 02/14 der Gemeinde Extertal, 
OT Asmissen, für das Gebiet „Kreuzweg“ / 41. Än-
derung des Flächennutzungsplanes im Parallelver-
fahren (Verfahren wurde eingestellt) 

 
b) Bebauungsplan Nr. 03/13 der Gemeinde Extertal, 

OT Bösingfeld, für das Gebiet“Eichholz“ / 37. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfah-
ren (Inkraftsetzung ist noch nicht erfolgt) 

 
Anmerkung: 
Die Bebauungspläne sind hinsichtlich ihrer umwelt-
relevanten Aussagen ausgewertet und in die Dar-
stellungen des Flächennutzungsplanes eingearbei-
tet worden. 

 
Bezeichnung: 
 
„Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren 
der vergangenen fünf Jahre:“ 
 
Kurzbeschreibung: 
 

a) Änderung und geänderter Betrieb einer Biogasanla-
ge mit Biomasselager, Gaserzeugung und Gasver-
stromung, hier durch Errichtung und Betrieb eines 
Biomassekessels für den Einsatz von Holzhack-
schnitzeln in der Gemarkung Laßbruch (im Verfah-
ren seit 2015) 
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b) Errichtung/ Erweiterung und Betrieb einer Anlage 

zum Halten oder zur Aufzucht von Schweinen in der 
Gemarkung Nalhof (Genehmigungsbescheid aus 
dem Jahre 2015) 

 
c) Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage in der 

Gemarkung Bremke (Genehmigungsbescheid aus 
dem Jahre 2013) 

 
d) Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Halten o-

der zur Aufzucht von Ebern in der Gemarkung As-
missen  
(Genehmigungsbescheid aus dem Jahre 2013) 

 
e) Änderung, Erweiterung und den geänderten Betrieb 

einer Anlage zur biologischen Behandlung von nicht 
gefährlichen Abfällen in der Gemarkung Laßbruch 
(Genehmigungsbescheid aus dem Jahre 2013) 

 
f) Errichtung und Betrieb einer Anlage, die zur Aus-

übung der Übung oder Ausübung des Motorsports 
dient in der Gemarkung Silixen (Genehmigungsbe-
scheid aus dem Jahre 2013) 

 
g) Änderung und den geänderten Betrieb einer Anlage 

zum Umschlag, zur Lagerung und Behandlung von 
nicht gefährlichen Abfällen in der Gemarkung Bö-
singfeld (Genehmigungsbescheid aus dem Jahre 
2012) 

 
h) Änderung und den geänderten Betrieb einer Anlage 

zur Behandlung von Oberflächen von Stoffen, Ge-
genständen oder Erzeugnissen, einschließlich der 
zugehörigen Trocknungsanlagen unter der Verwen-
dung von organischen Lösungsmitteln [Q] in der 
Gemarkung Asmissen (Genehmigungsbescheid aus 
dem Jahre 2010) 

 
Anmerkung:  
Die immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahren sind hinsichtlich ihrer umweltrele-
vanten Aussagen ausgewertet und  in die Darstel-
lungen des Flächennutzungsplanes eingearbeitet 
worden. 

 
Bezeichnung: 
 
„Eingegangene Stellungnahmen der Behörden im Ver-
fahren gemäß § 4 Abs. 1  BauGB“ 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden von folgenden Behörden 
Stellungnahmen im Hinblick auf den Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung abgegeben: 
 

a) Stellungnahme des Kreises Lippe (Stellungnahme 
vom 26.06.2015) 

 
Stellungnahme zu den Themen „Windenergie“, 
„Wasserwirtschaft“, „Immissionsschutz“; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Nord-

rhein-Westfalen  
(Stellungnahme vom 02.07.2015 ) 
Stellungnahme zum Thema „Landschaftspflegeri-
sche Untersuchung Windkraft“ 

 
c) Stellungnahme der Gemeinde Dörentrup (Stel-

lungnahme vom 03. Juni 2015) 
Stellungnahme zum Thema „Windenergie“; 
 

d) Stellungnahme des Landkreises Hameln-Pyrmont  
(Stellungnahme vom 02. Juli 2015) 
Stellungnahme zum Thema „Windenergie“; 

 
e) Stellungnahme des Landkreis Schaumburg  

(Stellungnahme vom 18.Juni.2015) 
Stellungnahme zu den Themen „Belange des Na-
turschutzes und der Landschafts-pflege“, „Belange 
der Kreisstraßen, Wasser- und Abfallwirtschaft“, 
„Belange der Wirtschaftsförderung und Regional-
planung“, „Belange des Immissionsschutzes“ 

 
f) Stellungnahme LWL-Denkmalpflege (Stellung-

nahme vom 18. Juni 2015) 
Stellungnahme zum Thema „Landschafts-
pflegerische Untersuchung Windkraft“ 

 
Hinweis: 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB sind die fristgemäß ab-
gegebenen Stellungnahmen zu prüfen.  
 
Ob und in welchem Umfange die abgegebene Stellung-
nahme Berücksichtigung für das weitere Planverfahren fin-
det, entscheidet die Gemeinde im Rahmen der Abwägung 
gemäß § 1 Abs. 7 BauGB. „Gemeinde“ im Sinne des 
BauGB ist nicht die Verwaltung, sondern der Rat der Ge-
meinde oder ein von diesem eingesetzten Ausschuss. Die 
Abwägung findet in öffentlicher Sitzung statt. 
 
Hinweis: 
 
Werden von mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit im 
Wesentlichen gleichen Inhalt abgegeben, so wird die Mittei-
lung über das Abwägungsergebnis dadurch ersetzt, dass 
diesen Personen die Einsicht in das Ergebnis ermöglicht 
wird; die Stelle bei der das Ergebnis der Prüfung während 
der Dienststunden eingesehen werden kann, ist ortsüblich 
bekannt zu machen. 
 
Hinweis: 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der förmlichen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Ausle-
gung) nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Feststellung über den 
Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte, nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Flä-
chennutzungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
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Auf folgende Bestimmung des § 47 Abs. 2 und 2a der Ver-
waltungsgerichtsordnung wird sinngemäß ausdrücklich 
hingewiesen: 
 
„Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes zum Gegen-
stand hat, ist unzulässig, soweit die den Antrag stellende 
Person Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen 
der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) nicht oder 
verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen der 
Beteiligung hingewiesen worden ist.“ 
 
gez. 
 
Monika Rehmert 
(Bürgermeisterin) 
 
Extertal, 12.05.2016 
 
 
Gemeinde Extertal 
Die Bürgermeisterin 
FB II.1 / Da 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
 
 
 
242 Bebauungsplan Nr. 03/05 der Gemeinde Exter-

tal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Ortskern 
Bösingfeld“;  

 
 27. Änderung des Bebauungsplanes im verein-

fachten Verfahren gemäß § 13 BauGB  
 
 hier: Aufhebung der 21. Änderung des Bebau-

ungsplanes („Örtliche Gestaltungsvorschrif-
ten“)  

 
 Inkraftsetzung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
21. April 2016 den Satzungsbeschluss über die 27. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 03/05 der Gemeinde Exter-
tal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Ortskern Bösingfeld“, 
beschlossen. 
 
Die 27. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03/05 der 
Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Orts-
kern Bösingfeld“, beinhaltet die ersatzlose Aufhebung der 
„Örtlichen Gestaltungsvorschriften“ (21. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 03/05 der Gemeinde Extertal, OT Bö-
singfeld, für das Gebiet „Ortskern Bösingfeld“). 
 
Mit dem Vollzug dieser öffentlichen Bekanntmachung wird 
die Satzung über die 27. Änderung des  Bebauungsplanes 
Nr. 03/05 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das 
Gebiet „Ortskern Bösingfeld“,  rechtsverbindlich. (Inkrafts-
etzung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB) 
 
Die Satzung über die 27. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 03/05 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das 
Gebiet „Ortskern Bösingfeld“, wird als Ersatzbekanntma-
chung bekanntgemacht, in dem der Sachverhalt, dass der 
Rat den Satzungsbeschluss gefasst hat, öffentlich be-
kanntgemacht wird und eine Einsichtnahme der beschlos-
senen Satzung (Bebauungsplan / Änderung des Bebau-
ungsplanes) gewährleistet wird. 

 
Die 27. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03/05 der 
Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Orts-
kern Bösingfeld“  liegt ab dem Zeitpunkt der öffentlichen 
Bekanntmachung einschließlich der Begründung bei der 
Gemeinde Extertal, Rathaus drei,  Fachbereich Planen und 
Bauen, Mittelstraße 36, Raum 208, 32699 Extertal, wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Ein-
sichtnahme öffentlich aus. Jedermann kann über den Inhalt 
der 27. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03/05 der 
Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Orts-
kern Bösingfeld“,  Auskunft verlangen. 
 
Hinweise: 
 
1. Es wird darauf  hingewiesen, dass eine Verletzung der 

in § 214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 des BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich ist, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung gegenüber der Gemeinde schriftlich gel-
tend gemacht worden sind. 

2. Mängel in der Abwägung sind gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 
3 des BauGB ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung ge-
genüber der Gemeinde schriftlich geltend gemacht 
worden sind.  

 
3. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- 

und Formvorschriften begründen soll, ist darzulegen. 
 
4. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des 

BauGB über die Entschädigung von durch die Inkrafts-
etzung des Bebauungsplanes eingetretenen Vermö-
gensnachteile, sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

 
5. Eine Verletzung von Verfahrens und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) im Aufstellungsverfahren des Be-
bauungsplanes kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NW nach 
Ablauf eines Jahres  nicht mehr geltend werden, es sei 
denn  

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache benannt, die den 
Mangel ergibt. 

 
gez. 
 
Monika Rehmert 
(Bürgermeisterin) 
 
Extertal, 09. Mai 2016 
 
 
Gemeinde Extertal  
Die Bürgermeisterin 
Az.: FG II.1 / Da 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
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243 Bebauungsplan Nr. 07/02 der Gemeinde Exter-

tal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Blumen-
land“;  

 
 Aufhebung des Bebauungsplanes  
 
 Aufhebung des Aufstellungsverfahrens über 

die Aufhebung des Bebauungsplanes 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
22. Oktober 2015 den Beschluss gefasst, den Bebauungs-
plan Nr. 07/02 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für 
das Gebiet „Blumenland“, aufzuheben. 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
22. Oktober 2015 den Beschluss gefasst, über das Aufhe-
bungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 07/02 der Ge-
meinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Blumen-
land“, die Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) und der frühzeitigen Beteiligung 
der Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB) durchzuführen. 
 
Aus den genannten Beteiligungsverfahren sind Stellung-
nahmen eingegangen, die einer Aufhebung des Bebau-
ungsplanes Nr. 07/02 der Gemeinde Extertal, OT Laß-
bruch, für das Gebiet „Blumenland“, entgegenstehen. 
 
Daher kann aus rechtlichen Gründen das Aufhebungsver-
fahren über den Bebauungsplan Nr. 07/02 der Gemeinde 
Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Blumenland“, nicht 
fortgeführt werden. 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
21. April 2016 den Beschluss fasst, das Aufstellungsverfah-
ren über die Aufhebung des  
 
Bebauungsplanes Nr. 07/02 der Gemeinde Extertal, OT 
Laßbruch, für das Gebiet „Blumenland“, aufzuheben. 
 
In der Rechtsfolge dieses Beschlusses bleibt der Bebau-
ungsplan Nr. 07/02 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, 
für das Gebiet „Blumenland“, in Bezug auf die baupla-
nungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Beurteilung 
von baulichen Vorhaben  als verbindlich zu beachtender 
Bebauungsplan bestehen. 
 
In der analogen Anwendung des § 2 Abs. 1 BauGB wird 
der Beschluss über die Aufhebung des Aufstellungsverfah-
rens über die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 07/02 
der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Blu-
menland“ ortsüblich öffentlich bekanntgemacht. 
Der räumliche Geltungsbereich des ehemals zur Aufhe-
bung vorgesehenen Bebauungsplanes Nr. 07/02 der Ge-
meinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Blumen-
land“, geht aus der kartografischen Abbildung hervor, die 
Bestandteil der öffentlichen Bekanntmachung ist. 
 
Monika Rehmert 
Bürgermeisterin 
 
Extertal, den 02. Mai 2016 
 
 
Gemeinde Extertal 
Die Bürgermeisterin 
FB II.1/Da 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
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Gemeinde Kalletal 
 
244 1. Satzung zur Änderung der Satzung für den 

Seniorenbeirat der Gemeinde Kalletal vom 13. 
Mai 2016 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 1994, S. 666) – 
in der zurzeit gültigen Fassung – hat der Rat der Gemeinde 
Kalletal in seiner Sitzung am 17. März 2016 die nachfol-
gende „1. Satzung zur Änderung der Satzung für den Seni-
orenbeirat der Gemeinde Kalletal“ beschlossen:  
 

§ 1 
 
1. § 5 Abs. 13 der Satzung für den Seniorenbeirat der 

Gemeinde Kalletal vom 30. September 2005 erhält fol-
gende Fassung:  

 
(12) Als stimmberechtigte Mitglieder des Seniorenbei-

rates sind diejenigen Kandidaten gewählt, die auf 
den Plätzen 1 bis 6 die höchsten Stimmenanteile 
auf sich vereinigen konnten. Scheidet ein stimmbe-
rechtigtes Mitglied aus dem Seniorenbeirat aus, 
rückt die/der KandidatIn mit der nächsthöheren 
Stimmen zahl nach. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das vom Wahlleiter zu ziehende Los.  

 
§ 2 

 
Vorstehende „1. Satzung zur Änderung der Satzung für 
den Seniorenbeirat der Gemeinde Kalletal“ tritt nach dem 
Tage ihrer Bekanntmachung im Kreisblatt – Amtsblatt des 
Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden – in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende „1. Satzung zur Änderung der Satzung für 
den Seniorenbeirat der Gemeinde Kalletal“ wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV. NW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung wird 
darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO 
NRW eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden,   
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
 

 
Die vorstehende Änderungssatzung wird zusätzlich zur 
Veröffentlichung im Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lip-
pe und seiner Städte und Gemeinden auf der Internetseite 
der Gemeinde Kalletal unter www.kalletal.de (Rubrik: Be-
kanntmachungen) zugänglich gemacht.  
 
Kalletal, den 13. Mai 2016 
 
 
Mario Hecker 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
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Stadt Lage 
 
245 Aufhebung des Bebauungsplans D 10 der 

Stadt Lage im OT Lage 
 
hier: Durchführung der öffentlichen Auslegung gem. § 
3 Abs. 2 BauGB 
 
Räumlicher Geltungsbereich: s. Planausschnitt 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) wird 
hiermit bekannt gemacht, dass der Bau- und Planungsaus-
schuss des Rates der Stadt Lage in seiner Sitzung am 
28.04.2016 die Durchführung der öffentlichen Auslegung 
der Aufhebung des Bebauungsplans D10 der Stadt Lage 
im Ortsteil Lage beschlossen hat.  
 
Der Beschluss vom 28.04.2016 hat folgenden Wortlaut: 
 
„Die Verwaltung wird beauftragt, den Entwurf zur Aufhe-
bung des Bebauungsplanes D10 der Stadt Lage gem. § 3 
(2) und§ 4 (2) BauGB auf Grundlage der vorgestellten 
Planinhalte öffentlich auszulegen.“ 
 
Hiermit wird gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) bekannt gemacht, dass die öffentliche Auslegung 
zur Aufhebung des Bebauungsplans D10 im OT Lage der 
Stadt Lage in der Zeit vom  
 

03. Juni bis einschließlich 4. Juli 2016 
 
im Fachteam Planen der Stadt Lage, St.Johann-Str.6 (1. 
Obergeschoss, Flur), 32791 Lage, während der Dienst-
stunden stattfindet. Zusätzlich kann der Entwurf zur Aufhe-
bung des Bebauungsplans im Internet unter 
http://www.lage.de/Bauen-Wirtschaft/Entwickeln-
Planen/Stadtplanung/Öffentlichkeitsbeteiligung eingesehen 
werden.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem Übersichtsplan 
im Maßstab 1:5.000 mit einer schwarzen unterbrochenen 
Linie eingegrenzt. Für die genaue Abgrenzung ist die 
Grenzeintragung in dem ausliegenden Plan verbindlich.  
 
Es sind folgende Arten umweltbezogener Informationen 
und wesentliche bereits vorliegende umweltbezogene Stel-
lungnahmen bei der Stadt Lage verfügbar: 
 
I. Begründung einschließlich Umweltbericht zur Aufhe-

bung des Bebauungsplanes D10 
 

In der Begründung nebst Umweltbericht werden u. a. 
die Bestandssituation erfasst und der vorhandene Um-
weltzustand bewertet sowie die Entwicklung des Um-
weltzustandes sowohl bei Durchführung der Planung 
als auch bei Nichtdurchführung der Planung untersucht 
und beurteilt. Insbesondere werden Aussagen zu geo-
logischen und morphologischen Verhältnissen, Boden, 
Wasser, Geländeklima, Biotoptypen/Nutzungsstruktur, 
Tiere und Pflanzen, schutzwürdigen Biotopen, Land-
schaftsbild/landschaftsbezogener Erholung, Altlasten 
sowie zum Artenschutz getroffen.  

 
 
 

 
II. Stellungnahmen der Fachbehörden und sonstiger Trä-

ger öffentlicher Belange aus der frühzeitigen Behörden-
beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB 

 
1. Stellungnahme des Kreises Lippe zum Thema 

Überschwemmungsgebiet der Werre 
 
2. Stellungnahme der Fachstelle Umwelt und Land-

schaftspflege des Lippischen Heimatbundes zu den 
Themen Altablagerungen, Artenschutz (Amphibien, 
Fledermäuse), Wasser (ökologisch gut entwickelte 
Gewässerbereiche/ Strahlursprung)  

 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu 
dem offen liegenden Entwurf zur Aufhebung des Bebau-
ungsplans D10 der Stadt Lage, OT Lage, schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift bei der vorgenannten Ausle-
gungsstelle abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs. 2 a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn mit ihm nur Einwendun-
gen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend gemacht werden kön-
nen. 
 
Lage, 9. Mai 2016 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
246 Bebauungsplan Nr. 61 26 02.17 „Krügerkamp - 

Minderbruch“ 
 - 1.) Beschluss über die Aufteilung des Pla-

nungsbereichs in den Teilplan 1 und den Teil-
plan 2  

 - 2.) Fortführung der Planungsverfahren als 
beschleunigte Verfahren nach § 13 a Bauge-
setzbuch (BauGB) als Bebauungspläne der In-
nenentwicklung 

 
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der z.Zt. geltenden Fas-
sung öffentlich bekannt gemacht, dass der Ausschuss für 
Wirtschaft und Stadtentwicklung des Rates der Alten Han-
sestadt Lemgo in seiner öffentlichen Sitzung am 
10.05.2016 folgenden Beschluss gefasst hat:  
 
„Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung be-
schließt,  
1.) den Aufstellungsbeschluss des Ausschusses vom 
08.12.2015 für den Bebauungsplan Nr. 61 26 02.17 Krü-
gerkamp – Minderbruch in der Form abzuändern, dass der 
Planungsbereich in den Teilplan1 und den Teilplan 2 auf-
geteilt wird. Die Planungsverfahren für den Teilplan 1 und 
den Teilplan 2 sollen unabhängig voneinander erfolgen 
können.  
2.) Die Planungsverfahren sollen als beschleunigte Verfah-
ren nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) als Bebauungs-
pläne der Innenentwicklung fortgeführt werden.“ 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Plangebiete ist aus 
dem beigefügten Lageplan ersichtlich. Für die genauen 
Grenzen der Teilpläne sind die Eintragungen in den Bau-
leitplänen verbindlich.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
10.05.2016 über  
1.) den Beschluss über die Aufteilung des Planungsbe-
reichs in den Teilplan 1 und den Teilplan 2 , 
2.) die Fortführung der Planungsverfahren als beschleunig-
te Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) als Be-
bauungspläne der Innenentwicklung 
für den Bebauungsplan Nr. 61 26 02.17 „Krügerkamp – 
Minderbruch“ wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) in Verbindung mit § 7 Abs. 5 bis 7 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in Verbindung mit der Verordnung über die Veröf-
fentlichung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntma-
chungsverordnung – BekanntmVO) öffentlich bekannt ge-
macht.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweise: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. vom 
30.10.2012, S. 474)  gegen Satzungen, sonstige ortsrecht-
liche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung o-
der der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 
Dies gilt entsprechend für das Zustandekommen dieses 
Beschlusses des Ausschusses für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
10.05.2016 über  
1.) den Beschluss über die Aufteilung des Planungsbe-
reichs in den Teilplan 1 und den Teilplan 2 , 
2.) die Fortführung der Planungsverfahren als beschleunig-
te Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) als Be-
bauungspläne der Innenentwicklung  
für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 61 26 02.17 
„Krügerkamp – Minderbruch“.  
 
Lemgo, den 12.05.2016 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
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247 Bekanntgabe der Feststellung des Jahresab-

schlusses der Eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung „ Straßen und Entwässerung Lemgo“ 
zum 31.12.2013 

 
Der Rat der Stadt Lemgo hat am 04.05.2015 auf Empfeh-
lung des Gemeinsamen Betriebsausschusses der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtungen den Jahresabschluss für das 
Wirtschaftsjahr 2013 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
180.265.002,13 EUR und einem Jahresüberschuss von 
4.341.947,60 EUR festgestellt. Das Jahresergebnis wird in 
Höhe von 1.518.747,60 EUR vorgetragen und der Allge-
meinen Rücklage zugeführt sowie in Höhe von 
2.823.200,00 EUR an die Stadt ausgeschüttet (nachricht-
lich: Im Rahmen einer Vorabausschüttung sind bereits im 
laufenden Wirtschaftsjahr planmäßig 1.988.200,00 EUR 
ausgeschüttet worden; die Restausschüttung in Höhe von 
835.000,00 EUR erfolgt nach dem Verwendungsbe-
schluss). 
Der Rat der Alten Hansestadt Lemgo erteilt dem Gemein-
samen Betriebsausschuss die Entlastung. 
 
Mit Schreiben vom 23.06.2015 hat die Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) den abschließen-
den Prüfungsvermerk erteilt: 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Straßen und Entwässerung 
Lemgo. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31.12.2013 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft INTECON GmbH - Niederlassung Bad Oeynhau-
sen, bedient.  
Diese hat mit Datum vom 07.04.2015 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.  
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnun-
gen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung "Straßen und Entwässerung 
Lemgo" für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2013 bis 
31.12.2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den gemeinde-
rechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den 
ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der 
Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung. Der Betrieb hat das Wahlrecht gem. § 27 
EigVO NW ausgeübt (Anwendung des Neuen Kommuna-
len Finanzmanagements). Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beur-
teilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und  

 
rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Straßen und Ent-
wässerung Lemgo" den deutschen handelsrechtlichen und 
den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften (und den 
ergänzenden Bestimmungen der Satzung) und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft INTECON GmbH - Niederlassung Bad 
Oeynhausen ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem 
Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 23.06.2015 
GPA NRW 
Im Auftrag 
 
Harald Debertshäuser 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung „Straßen und Entwässerung 
Lemgo“ für das Wirtschaftsjahr 2013 liegen gem. § 26 Abs. 
4 der Eigenbetriebsverordnung bis zur Feststellung des 
folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme in der 
Kämmerei der Stadtverwaltung, Gebäude Zeughaus, Pa-
penstr. 9, Zimmer 117, 32657 Lemgo, während der Öff-
nungszeiten (Mo. – Fr. 08:30 bis 16:00 Uhr, Do. bis 17:00, 
Fr. 08:30 bis 12:00 Uhr) für jedermann aus. 
 
Lemgo, den 12.05.2016 
 
Straßen und Entwässerung Lemgo 
 
 
Kugelmann 
Betriebsleiterin 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
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248 Bekanntgabe der Feststellung des Jahresab-

schlusses der Eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung „Gebäudewirtschaft Lemgo“ (GWL) zum 
31.12.2013 

 
Der Rat der Stadt Lemgo hat am 23.02.2015 auf Empfeh-
lung des Gemeinsamen Betriebsausschusses den Jahres-
abschluss der Gebäudewirtschaft Lemgo für das Wirt-
schaftsjahr 2013 mit einer Bilanzsumme von 
112.367.869,24 EUR und einem Jahresüberschuss von 
4.735,41 EUR festgestellt. Das Jahresergebnis wird in Hö-
he von 4.735,41 EUR (Jahresüberschuss) vorgetragen und 
der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Der Rat der Alten 
Hansestadt Lemgo erteilt dem Gemeinsamen Betriebsaus-
schuss die Entlastung.  
 
Mit Schreiben vom 24.03.2015 hat die Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) den abschließen-
den Prüfungsvermerk erteilt: 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Gebäudewirtschaft Lemgo. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2013 
hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BeGeKo 
GmbH, Bielefeld, bedient.  
Diese hat mit Datum vom 19.01.2015 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.  
„An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirt-
schaft Lemgo 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Anhang - unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft Lem-
go für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. 
Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den Vor-
schriften der Gemeindeordnung NRW, der Gemeindehaus-
haltsverordnung NRW und den ergänzenden Bestimmun-
gen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der 
Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 106 
Abs. 1 GO NRW und § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der  

 
wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unse-
re Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Vor-
schriften der Betriebssatzung und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“ 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BeGeKo GmbH ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt 
dabei zu folgendem Ergebnis: 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 24.03.2015 
 
GPA NRW 
 
Im Auftrag 
 
Harald Debertshäuser 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung „Gebäudewirtschaft Lemgo“ für 
das Wirtschaftsjahr 2013 liegen gem. § 26 Abs. 4 der Ei-
genbetriebsverordnung bis zur Feststellung des folgenden 
Jahresabschlusses zur Einsichtnahme in der Kämmerei der 
Stadtverwaltung, Gebäude Zeughaus, Papenstr. 9, Zimmer 
117, 32657 Lemgo, während der Öffnungszeiten (Mo. – Fr. 
08:30 bis 16:00 Uhr, Do. bis 17:00, Fr. 08:30 bis 12:00 Uhr) 
für jedermann aus. 
 
Lemgo, den 12.05.2016 
 
Gebäudewirtschaft lemgo 
 
 
Tolkemitt 
Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
 
 
 
249 Bekanntmachung Städtische Betriebe Lemgo 

(SBL) 
 
Hiermit wird bekannt gemacht, dass für die nachstehenden 
Mitarbeiter Handlungsvollmacht zur alleinigen Unterzeich-
nung beim Abschluss, der Änderung und Beendigung von 
Verträgen und Abgabe von Erklärungen in allen Angele-
genheiten bis zu einem Betrag von 15.000 EUR erteilt wur-
de: 
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• Herr Christian Sollgan 
• Herr Ralf Dreier 

 
Von dieser Handlungsvollmacht wird eine Bank- und Kon-
tovollmacht für das Konto der Städtischen Betriebe Lemgo 
nicht erfasst. 
 
Weiterhin wird bekannt gemacht, dass für den nachstehen-
den Mitarbeiter die bisherige Handlungsvollmacht aufgeho-
ben ist: 
 

• Herr Matthias Brakhage 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 3 
Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S.644, ber. 
2005 S15), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
13.08.2012 (GV NRW S.296). 
 
Lemgo, 13.05.2016 
 
 
(Tolkemitt) 
Kaufm. Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
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Stadt Lügde 
 
250 Satzung über die endgültige Herstellung der 

Erschließungsanlage „Postweg“ in der Stadt 
Lügde vom 10.05.2016 

 
Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), in Verbindung mit § 7 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom  14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) 
jeweils in der zurzeit geltenden Fassung und des § 8 Abs. 
3 der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträ-
gen in der Stadt Lügde vom 07. April 1988 (Kreisblatt Lippe 
v. 25.04.88, S. 263 – 265) hat der Rat der Stadt Lügde in 
seiner Sitzung am 09.05.2016 folgende Satzung beschlos-
sen: 
 

§ 1 
Endgültige Herstellung und Festlegung der Herstel-
lungsmerkmale 
 
Der Rat stellt die endgültige Herstellung der Erschlie-
ßungsanlage „Postweg“ im Bereich der Grundstücke der 
Gemarkung Elbrinxen, Flur 4, Flurstücke T.a. 229 und T.a. 
82 (siehe beigefügten Übersichtsplan)  - in Lügde, OT El-
brinxen fest und bestimmt, dass sie mit der Erfüllung der im 
§ 8 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen in der Stadt Lügde vom 07. April 1988 
festgesetzten Herstellungsmerkmalen, bzw. abweichend 
von diesen mit den in dieser Satzung genannten Herstel-
lungsmerkmalen  
 

• Fahrbahn mit Unterbau und Decke; die Decke be-
steht aus Asphalt 

 
• Entwässerungseinrichtungen (Straßenrinnen, Stra-

ßeneinläufe und Straßenseitengräben) betriebsfertig 
 
• Beleuchtungseinrichtungen betriebsfertig 

 
ihren endgültigen Ausbauzustand erreicht hat.   
 
Die Straßenfläche befindet sich im Eigentum der Stadt 
Lügde.  
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung über die endgültige Herstellung 
der Erschließungsanlage „Postweg“ in der Stadt Lügde 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung gemäß § 7 Abs. 6 GO NW  nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,  
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Lügde vorher gerügt und dabei die verletzte  
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.  
  
Lügde, 10.05.2016  
 
Stadt Lügde  
Der Bürgermeister 
 
 
Reker 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
 
 
 
251 Widmung der Erschließungsanlage „Postweg“ 

in der Stadt Lügde, Ortsteil Elbrinxen 
 
Die Stadt Lügde hat die Erschließungsanlage „Postweg“ im 
Bereich der Grundstücke in der Gemarkung Elbrinxen, Flur 
4, Flurstücke T.a. 229 und T.a. 82 (siehe beigefügten 
Übersichtsplan) endgültig ausgebaut.  
 
Die Straße wird hiermit nach den §§ 3 und 6 des Straßen- 
und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 1995 (GV. NRW. S. 1028, ber. 1996 S. 81, 141, 
216, 355, 2007 S. 327) in der zurzeit geltenden Fassung 
als Gemeindestraße dem öffentlichen Verkehr gewidmet.  
 
Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Lügde (§ 47 Abs. 1 
StrWG NW). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht in 32423 Minden, Kö-
nigswall 8, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Wird 
die Klage schriftlich erhoben, so sollen dieser zwei Ab-
schriften beigefügt werden. Die Klage kann auch in elekt-
ronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerich-
ten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-
Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW. 
Seite 548) eingereicht werden.  
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtig-
ten versäumt werden sollte, so würde das Verschulden 
dem Kläger zugerechnet werden.  
 
Lügde, 10.05.2016 
 
Stadt Lügde  
Der Bürgermeister  
 
 
Reker 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
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Jobcenter Lippe 
 
252 Öffentliche Zustellung eines Bescheides vom 

12.05.2016 an Frau Heike Wolverton 
 
An Frau Heike Wolverton ist am 12.05.2016 unter dem Ak-
tenzeichen 62212204 ein Bescheid erlassen worden.  
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da Frau Heike 
Wolverton unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht möglich sind.  
 
Der Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Oerlinghausen, Wirtschaftliche Hilfen, Rathaus-
platz 5, in 33813 Oerlinghausen, Zimmer 3 während der 
üblichen Dienstzeiten in Empfang nehmen. 
 
Oerlinghausen, den 12.05.2016 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Kerstin Schröder 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
 
 
 
253 Öffentliche Zustellung eines Aufhebungs- und 

Erstattunsbescheides vom 06.04.2016 für die 
Zeit vom 01.11.2015 bis 31.12.2015 an Frau 
Ruth-Deborah Dietzel 

 
An Frau Dietzel ist am 06.04.2016 unter dem Aktenzeichen 
62102205701099 ein Aufhebungs-und Erstattungsbescheid 
erlassen worden.  
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da Frau Dietzel 
unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht möglich sind.  
 
 
 

 
Die Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Detmold, Wirtschaftliche Hilfen, Wittekindstr. 2, in 
32758 Detmold, Zimmer 259 während der üblichen Dienst-
zeiten in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 17.05.16 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Julia Peters 

Kr.Bl.Lippe 25.05.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


